
§ 4d Meldepflicht 

(…) 

 

(3) Die Meldepflicht entfällt ferner, wenn die verantwortliche Stelle 

personenbezogene Daten für eigene Zwecke erhebt, verarbeitet oder nutzt, 

hierbei höchstens neun Personen mit der Erhebung, Verarbeitung oder 

Nutzung personenbezogener Daten beschäftigt und entweder eine 

Einwilligung der Betroffenen vorliegt oder die Erhebung, Verarbeitung oder 

Nutzung der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder 

vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses mit den Betroffenen dient. 

 

 

(…) 

§ 4d Meldepflicht 

(…) 

 

(3) Die Meldepflicht entfällt ferner, wenn die verantwortliche Stelle 

personenbezogene Daten für eigene Zwecke erhebt, verarbeitet oder nutzt, 

hierbei in der Regel höchstens neun Personen ständig mit der Erhebung, 

Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten beschäftigt und 

entweder eine Einwilligung der Betroffenen vorliegt oder die Erhebung, 

Verarbeitung oder Nutzung der Zweckbestimmung eines 

Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses mit 

den Betroffenen dient. 

 

(…) 

§ 6 Unabdingbare Rechte des Betroffenen 

(…) 

 

 

 

§ 6 Unabdingbare Rechte des Betroffenen 

(…) 

 

(3) Personenbezogene Daten über die Ausübung eines Rechts des 

Betroffenen, das sich aus diesem Gesetz oder aus einer anderen Vorschrift 

über den Datenschutz ergibt, dürfen nur zur Erfüllung der sich aus der 

Ausübung des Rechts ergebenden Pflichten der verantwortlichen Stelle 

verwendet werden. 

 

§ 6a Automatisierte Einzelentscheidung 

(1) Entscheidungen, die für den Betroffenen eine rechtliche Folge nach sich 

ziehen oder ihn erheblich beeinträchtigen, dürfen nicht ausschließlich auf 

eine automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten gestützt werden, 

die der Bewertung einzelner Persönlichkeitsmerkmale dienen. 

 

 

 

 

 

 

§ 6a Automatisierte Einzelentscheidung 

(1) Entscheidungen, die für den Betroffenen eine rechtliche Folge nach sich 

ziehen oder ihn erheblich beeinträchtigen, dürfen nicht ausschließlich auf 

eine automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten gestützt werden, 

die der Bewertung einzelner Persönlichkeitsmerkmale dienen. Eine 

ausschließlich auf eine automatisierte Verarbeitung gestützte Entscheidung 

liegt insbesondere dann vor, wenn keine inhaltliche Bewertung und darauf 

gestützte Entscheidung durch eine natürliche Person stattgefunden hat. 

 

 

 



(2) Dies gilt nicht, wenn 

 

1. die Entscheidung im Rahmen des Abschlusses oder der Erfüllung eines 

Vertragsverhältnisses oder eines sonstigen Rechtsverhältnisses ergeht und 

dem Begehren des Betroffenen stattgegeben wurde oder 

 

2. die Wahrung der berechtigten Interessen des Betroffenen durch geeignete 

Maßnahmen gewährleistet und dem Betroffenen von der verantwortlichen 

Stelle die Tatsache des Vorliegens einer Entscheidung im Sinne des 

Absatzes 1 mitgeteilt wird. Als geeignete Maßnahme gilt insbesondere die 

Möglichkeit des Betroffenen, seinen Standpunkt geltend zu machen. Die 

verantwortliche Stelle ist verpflichtet, ihre Entscheidung erneut zu prüfen. 

 

 

 

(3) Das Recht des Betroffenen auf Auskunft nach den §§ 19 und 34 erstreckt 

sich auch auf den logischen Aufbau der automatisierten Verarbeitung der ihn 

betreffenden Daten. 

 

(2) Dies gilt nicht, wenn 

 

1. die Entscheidung im Rahmen des Abschlusses oder der Erfüllung eines 

Vertragsverhältnisses oder eines sonstigen Rechtsverhältnisses ergeht und 

dem Begehren des Betroffenen stattgegeben wurde oder 

 

2. die Wahrung der berechtigten Interessen des Betroffenen durch geeignete 

Maßnahmen gewährleistet und dem Betroffenen von der verantwortlichen 

Stelle die Tatsache des Vorliegens einer Entscheidung im Sinne des 

Absatzes 1 mitgeteilt sowie auf Verlangen die wesentlichen Gründe dieser 

Entscheidung mitgeteilt werden. Als geeignete Maßnahme gilt insbesondere 

die Möglichkeit des Betroffenen, seinen Standpunkt geltend zu machen. Die 

verantwortliche Stelle ist verpflichtet, ihre Entscheidung erneut zu prüfen. 

 

 

(3) Das Recht des Betroffenen auf Auskunft nach den §§ 19 und 34 erstreckt 

sich auch auf den logischen Aufbau der automatisierten Verarbeitung der ihn 

betreffenden Daten. 

 

§ 26 Weitere Aufgaben des Bundesbeauftragten für den 

Datenschutz und die Informationsfreiheit 

(…) 

 

(4) Der Bundesbeauftragte wirkt auf die Zusammenarbeit mit den 

öffentlichen Stellen, die für die Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften 

über den Datenschutz in den Ländern zuständig sind, sowie mit den 

Aufsichtsbehörden nach § 38 hin. 2§ 38 Abs. 1 Satz 3 und 4 gilt 

entsprechend. 

§ 26 Weitere Aufgaben des Bundesbeauftragten für den 

Datenschutz und die Informationsfreiheit 

(…) 

 

(4) Der Bundesbeauftragte wirkt auf die Zusammenarbeit mit den 

öffentlichen Stellen, die für die Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften 

über den Datenschutz in den Ländern zuständig sind, sowie mit den 

Aufsichtsbehörden nach § 38 hin. 2§ 38 Abs. 1 Satz 4 und 5 gilt 

entsprechend. 

 § 28a Datenübermittlung an Auskunfteien 

(1) Die Übermittlung von Angaben über eine Forderung an Auskunfteien ist 

nur zulässig, soweit die Übermittlung zur Wahrung berechtigter Interessen 

der verantwortlichen Stelle oder eines Dritten erforderlich ist und 

 

1. die Forderung durch ein rechtskräftiges oder für vorläufig vollstreckbar 



erklärtes Urteil festgestellt worden ist oder ein Schuldtitel nach § 794 der 

Zivilprozessordnung vorliegt, 

 

2. die Forderung nach § 178 der Insolvenzordnung festgestellt und nicht vom 

Schuldner im Prüfungstermin bestritten worden ist, 

 

3. der Betroffene die Forderung ausdrücklich anerkannt hat, 

 

4. a) der Betroffene nach Eintritt der Fälligkeit der Forderung 

 mindestens zweimal schriftlich gemahnt worden ist, 

 b) zwischen der ersten Mahnung und der Übermittlung mindestens 

 acht Wochen liegen, 

 c) die verantwortliche Stelle den Betroffenen rechtzeitig vor der 

 Übermittlung der Angaben, jedoch frühestens bei der ersten 

 Mahnung über die bevorstehende Übermittlung unterrichtet hat und 

 d) der Betroffene die Forderung nicht bestritten hat, oder 

 

5. das der Forderung zugrunde liegende Vertragsverhältnis aufgrund von 

Zahlungsrückständen fristlos gekündigt werden kann und der Betroffene von 

der verantwortlichen Stelle über die bevorstehende Übermittlung unterrichtet 

worden ist. 

 

(2) Zur zukünftigen Übermittlung nach § 29 Abs. 2 dürfen Kreditinstitute 

personenbezogene Daten über die Begründung, ordnungsgemäße 

Durchführung und Beendigung eines Vertragsverhältnisses betreffend ein 

Bankgeschäft nach § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, 8 oder Nr. 9 des 

Kreditwesengesetzes an Auskunfteien übermitteln, es sei denn, dass das 

schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der 

Übermittlung offensichtlich überwiegt. Der Betroffene ist vor Abschluss des 

Vertrages hierüber zu unterrichten. Satz 1 gilt nicht für Giroverträge, die die 

Einrichtung eines Kontos ohne Überziehungsmöglichkeit zum Gegenstand 

haben. Zur zukünftigen Übermittlung nach § 29 Abs. 2 ist die Übermittlung 

von Daten über Verhaltensweisen des Betroffenen, die im Rahmen eines 

vorvertraglichen Vertrauensverhältnisses der Herstellung von 

Markttransparenz dienen, an Auskunfteien auch mit Einwilligung des 

Betroffenen unzulässig. 



 § 28b Scoring 

Zum Zwecke der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder 

Beendigung eines Vertragsverhältnisses mit dem Betroffenen darf ein 

Wahrscheinlichkeitswert für ein bestimmtes Verhalten des Betroffenen 

erhoben oder verwendet werden, wenn 

 

1. die zur Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts genutzten Daten 

müssen unter Zugrundelegung eines wissenschaftlich anerkannten 

mathematischstatistischen Verfahrens nachweisbar für die Berechnung der 

Wahrscheinlichkeit des bestimmten Verhaltens erheblich sind, 

 

2. im Falle der Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts durch eine 

Auskunftei die Voraussetzungen für eine Übermittlung der genutzten Daten 

nach § 29, und in allen anderen Fällen die Voraussetzungen einer zulässigen 

Nutzung der Daten nach § 28 vorliegen, 

 

3. im Falle der Nutzung von Anschriftendaten der Betroffene vor 

Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts von der vorgesehenen Nutzung 

dieser Daten unterrichtet worden ist; die Unterrichtung ist zu dokumentieren. 

§ 29 Geschäftsmäßige Datenerhebung und -speicherung zum 

Zweck der Übermittlung 

(1) Das geschäftsmäßige Erheben, Speichern oder Verändern 

personenbezogener Daten zum Zweck der Übermittlung, insbesondere wenn 

dies der Werbung, der Tätigkeit von Auskunfteien, dem Adresshandel oder 

der Markt- und Meinungsforschung dient, ist zulässig, wenn 

 

1. kein Grund zu der Annahme besteht, dass der Betroffene ein 

schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Erhebung, Speicherung 

oder Veränderung hat, oder 

 

2. die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden 

können oder die verantwortliche Stelle sie veröffentlichen dürfte, es sei 

denn, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss 

der Erhebung, Speicherung oder Veränderung offensichtlich überwiegt. 

§ 29 Geschäftsmäßige Datenerhebung und -speicherung zum 

Zweck der Übermittlung 

(1) Das geschäftsmäßige Erheben, Speichern, Verändern oder Nutzen 

personenbezogener Daten zum Zweck der Übermittlung, insbesondere wenn 

dies der Werbung, der Tätigkeit von Auskunfteien, dem Adresshandel oder 

der Markt- und Meinungsforschung dient, ist zulässig, wenn 

 

1. kein Grund zu der Annahme besteht, dass der Betroffene ein 

schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Erhebung, Speicherung 

oder Veränderung hat, oder 

 

2. die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden 

können oder die verantwortliche Stelle sie veröffentlichen dürfte, es sei 

denn, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss 

der Erhebung, Speicherung oder Veränderung offensichtlich überwiegt, oder 



2§ 28 Abs. 1 Satz 2 ist anzuwenden. 

 

 

 

(2) Die Übermittlung im Rahmen der Zwecke nach Absatz 1 ist zulässig, 

wenn 

 

1. a) der Dritte, dem die Daten übermittelt werden, ein berechtigtes 

 Interesse an ihrer Kenntnis glaubhaft dargelegt hat oder 

b) es sich um listenmäßig oder sonst zusammengefasste Daten nach § 

28 Abs. 3 Nr. 3 handelt, die für Zwecke der Werbung oder der 

Markt- oder Meinungsforschung übermittelt werden sollen, und 

 

2. kein Grund zu der Annahme besteht, dass der Betroffene ein 

schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Übermittlung hat. 2§ 28 

Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. Bei der Übermittlung nach Nummer 1 

Buchstabe a sind die Gründe für das Vorliegen eines berechtigten Interesses 

und die Art und Weise ihrer glaubhaften Darlegung von der übermittelnden 

Stelle aufzuzeichnen. Bei der Übermittlung im automatisierten 

Abrufverfahren obliegt die Aufzeichnungspflicht dem Dritten, dem die 

Daten übermittelt werden. 

 

 

 

(…) 

3. die Voraussetzungen des § 28a Abs. 1 oder Abs. 2 erfüllt sind; Daten im 

Sinne von § 28a Abs. 2 Satz 3 dürfen nicht erhoben oder gespeichert werden. 

2§ 28 Abs. 1 Satz 2 ist anzuwenden. 

 

(2) Die Übermittlung im Rahmen der Zwecke nach Absatz 1 ist zulässig, 

wenn 

 

1. a) der Dritte, dem die Daten übermittelt werden, ein berechtigtes 

 Interesse an ihrer Kenntnis glaubhaft dargelegt hat oder 

b) es sich um listenmäßig oder sonst zusammengefasste Daten nach § 

28 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 handelt, die für Zwecke der Werbung oder der 

Markt- oder Meinungsforschung übermittelt werden sollen, und 

 

2. kein Grund zu der Annahme besteht, dass der Betroffene ein 

schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Übermittlung hat. 2§ 28 

Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. Bei der Übermittlung nach Satz 1 Nr. 1 

Buchstabe a sind die Gründe für das Vorliegen eines berechtigten Interesses 

und die Art und Weise ihrer glaubhaften Darlegung von der übermittelnden 

Stelle aufzuzeichnen. Bei der Übermittlung im automatisierten 

Abrufverfahren obliegt die Aufzeichnungspflicht dem Dritten, dem die 

Daten übermittelt werden. Die übermittelnde Stelle hat Stichprobenverfahren 

nach § 10 Abs. 4 Satz 3 durchzuführen und dabei auch das Vorliegen eines 

berechtigten Interesses einzelfallbezogen festzustellen und zu überprüfen. 

 

(…) 

 

§ 34 Auskunft an den Betroffenen 

(1) Der Betroffene kann Auskunft verlangen über  

 

 

1. die zu seiner Person gespeicherten Daten, auch soweit sie sich auf die 

Herkunft dieser Daten beziehen, 

 

2. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die Daten weitergegeben 

werden, und 

§ 34 Auskunft an den Betroffenen 

(1) Die verantwortliche Stelle hat dem Betroffenen auf Verlangen Auskunft 

zu erteilen über 

 

1. die zu seiner Person gespeicherten Daten, auch soweit sie sich auf die 

Herkunft dieser Daten beziehen, 

 

2. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die Daten weitergegeben 

werden, und 



 

3. den Zweck der Speicherung. 

 

Er soll die Art der personenbezogenen Daten, über die Auskunft erteilt 

werden soll, näher bezeichnen. Werden die personenbezogenen Daten 

geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung gespeichert, kann der 

Betroffene über Herkunft und Empfänger nur Auskunft verlangen, sofern 

nicht das Interesse an der Wahrung des Geschäftsgeheimnisses überwiegt. In 

diesem Fall ist Auskunft über Herkunft und Empfänger auch dann zu 

erteilen, wenn diese Angaben nicht gespeichert sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. den Zweck der Speicherung. 

 

Der Betroffene soll die Art der personenbezogenen Daten, über die Auskunft 

erteilt werden soll, näher bezeichnen. Werden die personenbezogenen Daten 

geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung gespeichert, kann der 

Betroffene über Herkunft und Empfänger nur Auskunft verlangen, sofern 

nicht das Interesse an der Wahrung des Geschäftsgeheimnisses überwiegt. In 

diesem Fall ist Auskunft über Herkunft und Empfänger auch dann zu 

erteilen, wenn diese Angaben nicht gespeichert sind. 

 

(2) Im Fall des § 28b hat die für die Entscheidung verantwortliche Stelle 

dem Betroffenen auf Verlangen Auskunft zu erteilen über 

 

1. die innerhalb der letzten sechs Monate vor dem Zugang des 

Auskunftsverlangens erhobenen oder erstmalig gespeicherten 

Wahrscheinlichkeitswerte, 

 

2. die zur Berechnung der Wahrscheinlichkeitswerte genutzten Datenarten in 

absteigender Reihenfolge ihrer Bedeutung für das im Einzelfall berechnete 

Ergebnis und 

 

3. das Zustandekommen der Wahrscheinlichkeitswerte einzelfallbezogen 

und nachvollziehbar in allgemein verständlicher Form. 

 

Satz 1 gilt entsprechend, wenn die für die Entscheidung verantwortliche 

Stelle 

 

1. die zur Berechnung der Wahrscheinlichkeitswerte genutzten Daten ohne 

Personenbezug speichert, den Personenbezug aber bei der Berechnung 

herstellt oder 

 

2. bei einer anderen Stelle gespeicherte Daten nutzt. 

 

Hat eine andere als die für die Entscheidung verantwortliche Stelle die 

Wahrscheinlichkeitswerte oder Teile hiervon berechnet, hat sie die zur 



 

 

 

(2) Der Betroffene kann von Stellen, die geschäftsmäßig personenbezogene 

Daten zum Zwecke der Auskunftserteilung speichern, Auskunft über seine 

personenbezogenen Daten verlangen, auch wenn sie weder in einer 

automatisierten Verarbeitung noch in einer nicht automatisierten Datei 

gespeichert sind. Auskunft über Herkunft und Empfänger kann der 

Betroffene nur verlangen, sofern nicht das Interesse an der Wahrung des 

Geschäftsgeheimnisses überwiegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfüllung der Auskunftsansprüche nach den Sätzen 1 und 2 erforderlichen 

Angaben an die für die Entscheidung verantwortliche Stelle zu übermitteln. 

 

(3) Eine Stelle, die geschäftsmäßig personenbezogene Daten zum Zwecke 

der Übermittlung speichert, hat dem Betroffenen auf Verlangen Auskunft 

über die zu seiner Person gespeicherten Daten zu erteilen, auch wenn sie 

weder automatisiert verarbeitet werden noch in einer nicht automatisierten 

Datei gespeichert sind. Die Auskunft über die Herkunft und die Empfänger 

kann verweigert werden, soweit das Interesse an der Wahrung des 

Geschäftsgeheimnisses gegenüber dem Informationsinteresse des 

Betroffenen überwiegt. Dem Betroffenen ist auch Auskunft zu erteilen über 

Daten, die 

 

1. gegenwärtig noch keinen Personenbezug aufweisen, bei denen ein solcher 

aber im Zusammenhang mit der Auskunftserteilung von der 

verantwortlichen Stelle hergestellt werden soll, 

 

2. die verantwortliche Stelle nicht speichert, aber zum Zwecke der 

Auskunftserteilung nutzt. 

 

(4) Eine Stelle, die geschäftsmäßig personenbezogene Daten zum Zweck der 

Übermittlung erhebt, speichert oder verändert, hat dem Betroffenen auf 

Verlangen Auskunft zu erteilen über 

 

1. die innerhalb der letzten zwölf Monate vor dem Zugang des 

Auskunftsverlangens übermittelten Wahrscheinlichkeitswerte für ein 

bestimmtes zukünftiges Verhalten des Betroffenen sowie die Namen und 

letztbekannten Anschriften der Dritten, an die die Werte übermittelt worden 

sind, 

 

2. die Wahrscheinlichkeitswerte, die sich zum Zeitpunkt des 

Auskunftsverlangens nach den von der Stelle zur Berechnung angewandten 

Verfahren ergeben, 

 

3. die zur Berechnung der Wahrscheinlichkeitswerte nach den Nummern 1 

und 2 genutzten Datenarten in absteigender Reihenfolge ihrer Bedeutung für 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Die Auskunft wird schriftlich erteilt, soweit nicht wegen der besonderen 

Umstände eine andere Form der Auskunftserteilung angemessen ist. 

 

 

(4) Eine Pflicht zur Auskunftserteilung besteht nicht, wenn der Betroffene 

nach § 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 3 und 5 bis 7 nicht zu benachrichtigen ist. 

 

(5) Die Auskunft ist unentgeltlich. Werden die personenbezogenen Daten 

geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung gespeichert, kann jedoch ein 

Entgelt verlangt werden, wenn der Betroffene die Auskunft gegenüber 

Dritten zu wirtschaftlichen Zwecken nutzen kann. Das Entgelt darf über die 

durch die Auskunftserteilung entstandenen direkt zurechenbaren Kosten 

nicht hinausgehen. Ein Entgelt kann in den Fällen nicht verlangt werden, in 

denen besondere Umstände die Annahme rechtfertigen, dass Daten unrichtig 

oder unzulässig gespeichert werden, oder in denen die Auskunft ergibt, dass 

die Daten zu berichtigen oder unter der Voraussetzung des § 35 Abs. 2 Satz 

2 Nr. 1 zu löschen sind. 

 

 

 

das im Einzelfall berechnete Ergebnis sowie 

 

4. das Zustandekommen der Wahrscheinlichkeitswerte einzelfallbezogen 

und nachvollziehbar in allgemein verständlicher Form. Satz 1 gilt 

entsprechend, wenn die verantwortliche Stelle 

 

1. die zur Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts genutzten Daten ohne 

Personenbezug speichert, den Personenbezug aber bei der Berechnung 

herstellt oder 

 

2. bei einer anderen Stelle gespeicherte Daten nutzt. 

 

(5) Die nach den Absätzen 2 bis 4 zum Zweck der Auskunftserteilung an den 

Betroffenen gespeicherten Daten dürfen nur für diesen Zweck verwendet 

werden. 

 

(6) Die Auskunft ist auf Verlangen in Textform zu erteilen, soweit nicht 

wegen der besonderen Umstände eine andere Form der Auskunftserteilung 

angemessen ist. 

 

(7) Eine Pflicht zur Auskunftserteilung besteht nicht, wenn der Betroffene 

nach § 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 3 und 5 bis 7 nicht zu benachrichtigen ist. 

 

(8) Die Auskunft ist unentgeltlich. Werden die personenbezogenen Daten 

geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung gespeichert, kann der 

Betroffene einmal je Kalenderjahr eine unentgeltliche Auskunft in Textform 

verlangen. Für jede weitere Auskunft kann ein Entgelt verlangt werden, 

wenn der Betroffene die Auskunft gegenüber Dritten zu wirtschaftlichen 

Zwecken nutzen kann. Das Entgelt darf über die durch die 

Auskunftserteilung entstandenen direkt zurechenbaren Kosten nicht 

hinausgehen. Ein Entgelt kann in den Fällen nicht verlangt werden, in denen 

besondere Umstände die Annahme rechtfertigen, dass Daten unrichtig oder 

unzulässig gespeichert werden, oder in denen die Auskunft ergibt, dass die 

Daten nach § 35 Abs. 1 zu berichtigen oder nach § 35 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 zu 

löschen sind. 

 



(6) Ist die Auskunftserteilung nicht unentgeltlich, ist dem Betroffenen die 

Möglichkeit zu geben, sich im Rahmen seines Auskunftsanspruchs 

persönlich Kenntnis über die ihn betreffenden Daten und Angaben zu 

verschaffen. Er ist hierauf in geeigneter Weise hinzuweisen. 

 

(9) Ist die Auskunftserteilung nicht unentgeltlich, ist dem Betroffenen die 

Möglichkeit zu geben, sich im Rahmen seines Auskunftsanspruchs 

persönlich Kenntnis über die ihn betreffenden Daten zu verschaffen. Er ist 

hierauf in geeigneter Weise hinzuweisen. 

§ 35 Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten 

(1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. 

 

 

(2) Personenbezogene Daten können außer in den Fällen des Absatzes 3 Nr. 

1 und 2 jederzeit gelöscht werden. Personenbezogene Daten sind zu löschen, 

wenn 

 

1. ihre Speicherung unzulässig ist, 

 

2. es sich um Daten über die rassische oder ethnische Herkunft, politische 

Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen oder die 

Gewerkschaftszugehörigkeit, über Gesundheit oder das Sexualleben, 

strafbare Handlungen oder Ordnungswidrigkeiten handelt und ihre 

Richtigkeit von der verantwortlichen Stelle nicht bewiesen werden kann, 

 

3. sie für eigene Zwecke verarbeitet werden, sobald ihre Kenntnis für die 

Erfüllung des Zwecks der Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder 

 

4. sie geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung verarbeitet werden und 

eine Prüfung jeweils am Ende des vierten Kalenderjahres beginnend mit 

ihrer erstmaligen Speicherung ergibt, dass eine längerwährende Speicherung 

nicht erforderlich ist. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 35 Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten 

(1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. 

Geschätzte Daten sind als solche deutlich zu kennzeichnen. 

 

(2) Personenbezogene Daten können außer in den Fällen des Absatzes 3 Nr. 

1 und 2 jederzeit gelöscht werden. Personenbezogene Daten sind zu löschen, 

wenn 

 

1. ihre Speicherung unzulässig ist, 

 

2. es sich um Daten über die rassische oder ethnische Herkunft, politische 

Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, 

Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit, Sexualleben, strafbare 

Handlungen oder Ordnungswidrigkeiten handelt und ihre Richtigkeit von der 

verantwortlichen Stelle nicht bewiesen werden kann, 

 

3. sie für eigene Zwecke verarbeitet werden, sobald ihre Kenntnis für die 

Erfüllung des Zwecks der Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder 

 

4. sie geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung verarbeitet werden und 

eine Prüfung jeweils am Ende des vierten soweit es sich um Daten über 

erledigte Sachverhalte handelt und der Betroffene der Löschung nicht 

widerspricht, am Ende des dritten Kalenderjahres beginnend mit dem 

Kalenderjahr, das der erstmaligen Speicherung folgt, ergibt, dass eine 

längerwährende Speicherung nicht erforderlich ist. 

 

Personenbezogene Daten, die auf der Grundlage von § 28a Abs. 2 Satz 1 

oder § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 gespeichert werden, sind nach Beendigung des 

Vertrages auch zu löschen, wenn der Betroffene dies verlangt. 

 



(3) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung, soweit 

 

1. im Fall des Absatzes 2 Nr. 3 einer Löschung gesetzliche, satzungsmäßige 

oder vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen, 

 

2. Grund zu der Annahme besteht, dass durch eine Löschung schutzwürdige 

Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden, oder 

 

3. eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur 

mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist. 

 

(4) Personenbezogene Daten sind ferner zu sperren, soweit ihre Richtigkeit 

vom Betroffenen bestritten wird und sich weder die Richtigkeit noch die 

Unrichtigkeit feststellen lässt. 

 

 

 

(…) 

(3) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung, soweit 

 

1. im Fall des Absatzes 2 Satz 2Nr. 3 einer Löschung gesetzliche, 

satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen, 

 

2. Grund zu der Annahme besteht, dass durch eine Löschung schutzwürdige 

Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden, oder 

 

3. eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur 

mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist. 

 

(4) Personenbezogene Daten sind ferner zu sperren, soweit ihre Richtigkeit 

vom Betroffenen bestritten wird und sich weder die Richtigkeit noch die 

Unrichtigkeit feststellen lässt. 

 

(4a) Die Tatsache der Sperrung darf nicht übermittelt werden. 

 

(...) 

 

§ 43 Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 

(…) 

 

8. entgegen § 33 Abs. 1 den Betroffenen nicht, nicht richtig oder nicht 

vollständig benachrichtigt, 

 

 

 

 

 

 

(…) 

 

§ 43 Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

 

(…) 

 

8. entgegen § 33 Abs. 1 den Betroffenen nicht, nicht richtig oder nicht 

vollständig benachrichtigt, 

 

8a. entgegen § 34 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 4, entgegen § 

34 Abs. 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, oder entgegen § 34 Abs. 3 

Satz 1 oder 3 oder Abs. 4 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine 

Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt,  

 

(…) 

 


